
Wärmepumpenförderung

Was wird gefördert

Anlagen im Bereich des Verteilnetzgebietes des E-Werk Winkler welche auch
von dem E-Werk Winkler die Energie beziehen.

Sowohl die Neuerrichtung als auch die Sanierung von Wärmepumpenanlagen.

Der Wärmepumpeneinsatz im Bereich Wohnraumlüftung.

Sowohl natürliche als auch juristische Personen.

Pro Heizanlage maximal 10 KW elektrische Anschlussleistung der Wärmepumpe.

Es gibt keine Einkommensgrenzen.

Der Antrag muss spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahme der Wärmepumpe
beim E-Werk Winkler eingelangt sein.

Die Förderung gilt bis Widerruf.

Wie hoch ist die Wärmepumpen-Förderung vom E-Werk Winkler ?

        
  

Elektrizitätswerk Winkler GmbH
Högweg 18 - 6133 Weerberg

Tel.: 0676 631 20 35 - 0664 243 78 38
e-mail: e.werk.winkler@aon.at

www.e-werk-winkler.at

Die Förderung beträgt 50,00 Euro pro Kilowatt (KW ) 
elektrische Leistung der Wärmepumpe.


